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Gemeinde 

  

 

Planung Schützenstrasse: Baureglement vom 2. Dezember 2001; Geringfügige Änderung nach Art. 122 BauV 
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ZPP Schüt-
zenstrasse 

Art. 112   1 Planungszweck: 

 Zusammenhängend geplante und gestaltete Bebauung 
innerhalb der im Plan bezeichneten Planungseinheiten. 

 Regelung der Zufahrten und Parkierungen innerhalb der 
einzelnen Planungseinheiten. 

2 Art und Mass der Nutzung: 

 Parzellen 1153/939: 
Es gelten die Vorschriften der Zentrumszone. 

 Übriger Bereich: 
Es gelten die Vorschriften der Wohn- und Gewerbezone 
WG3. 

3 Gestaltung: 

 Soweit die Überbauungsvorschriften nichts Abweichendes 
festlegen, gelten die Vorschriften der WG3.  

 Neubauten dürfen nur im Rahmen eines innerhalb der be-
zeichneten Planungseinheiten zusammenhängend geplan-
ten Bebauungs- und Erschliessungskonzeptes bewilligt 
werden.  

 Teilüberbauungsordnungen müssen mindestens eine Pla-
nungseinheit umfassen.  

4 Erschliessung: 

 Planungseinheit 1: 
Die Zufahrt in eine unterirdische Einstellhalle kann via 
Bernstrasse, Rüttistrasse und/oder via Schützenstrasse er-
folgen. 
 

ZPP Schüt-
zenstrasse 

Art. 112   1 Unverändert. 

 

 

 

2 Art und Mass der Nutzung: 

 Parzellen 1153/939: 
Es gelten die Vorschriften der Zentrumszone. 

 Übriger Bereich: 
Es gelten die Vorschriften der Wohn- und Gewerbezone 
WG3. 

 Von den Parzellen 1153/939 können maximal 500 m2 
Bruttogeschossfläche auf den übrigen Bereich übertragen 
werden. 

3-4 Unverändert. 

Bemerkungen: 

Die neue Überbauung an der Schützenstrasse wird wegen 
der Rücksichtnahme auf die historischen Gebäude die maxi-
mal mögliche Ausnützung voraussichtlich nicht erreichen 
können. Im Gegenzug möchte der Grundeigentümer der bei-
den Wohnbauten Bernstrasse 120/122 einen Dachausbau 
realisieren. Dies ist heute aber auf Grund der bereits konsu-
mierten Bruttogeschossfläche nicht möglich. Daher soll ein 
Nutzungstransfer innerhalb des ZPP-Perimeters erlaubt wer-
den. 
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 Planungseinheit 2: 
Die Zufahrt in eine unterirdische Einstellhalle hat über die 
bestehende Einfahrt der Überbauung Kreuzmatte zu erfol-
gen. 

 

Genehmigungsvermerke 

Publikation im Anzeiger der Region Bern vom  

Öffentliche Auflage vom  

Einspracheverhandlung am … 

Erledigte Einsprachen … 

Unerledigte Einsprachen … 

Rechtsverwahrungen … 
 
 
Beschlossen durch den Gemeinderat Zollikofen am … 

 

 

Namens der Einwohnergemeinde: 

Der Präsident: Der Sekretär: 

 

…………………… ……………………. 

Die Richtigkeit der Angaben bescheinigt 

Zollikofen, den … 

Der Gemeindeschreiber: 

 

…………………… 
 
 
Genehmigt durch das Amt für Gemeinde und Raumordnung 
 

 


